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1. Verwaltungsvorschriften und Bekanntmachungen des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Justiz und sonstiger Stellen, die den Geschäftsbereich der Justiz betreffen 

 
 

Dritte Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz  
zur Änderung der Verwaltungsvorschrift über die Richtlinien für das Strafverfahren 

und das Bußgeldverfahren 
 

Vom 19. Februar 2019 
 
 
I. 
 

Die Anlage der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz über die Richtlinien für das Strafverfah-
ren und das Bußgeldverfahren vom 26. Februar 2015 (SächsJMBl. S. 38), die zuletzt durch die Verwaltungsvorschrift vom 29. 
August 2016 (SächsJMBl. S. 60) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 11. Dezember 2017 
(SächsABl. SDr. S. S 366), wird wie folgt geändert:  
 
1. In Nummer 6 Absatz 5 wird nach der Angabe „§ 89b Abs. 4,“ die Angabe „§ 89c Abs. 4,“ eingefügt. 
 
2. In Nummer 90 Absatz 2 wird nach der Angabe „§ 89b Abs. 4,“ die Angabe „§ 89c Abs. 4,“ eingefügt. 
 
3. Nummer 140 wird wie folgt geändert: 
 a) Die Absatzbezeichnung „(1)" wird gestrichen.  

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
4. Nummer 174b wird wie folgt geändert: 
 a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 
„174b 

Bestellung des Beistandes und des psychosozialen Prozessbegleiters“ 
 
 b) Folgender Satz 2 wird angefügt: 
 „Gleiches gilt, wenn während eines Ermittlungsverfahrens bei der Staatsanwaltschaft ein Antrag des Verletzten auf 

Beiordnung eines psychosozialen Prozessbegleiters nach § 406g StPO eingeht.“ 
 
5. Nummer 194 wird wie folgt gefasst: 
 

„194 
Ausweise von Diplomaten und anderen von der 
inländischen Gerichtsbarkeit befreiten Personen 

 
 Die Art der Ausweise von Diplomaten und der anderen von der inländischen Gerichtsbarkeit befreiten Personen ergibt 

sich aus dem Rundschreiben des Auswärtigen Amtes zur Behandlung von Diplomaten und anderen bevorrechtigten Per-
sonen in der Bundesrepublik Deutschland vom 15. September 2015 (Gemeinsames Ministerialblatt - GMBl. - S. 1206).“ 

 
6. In Nummer 195 Absatz 2 werden die Wörter „(Telefon 01888/17-0, Telefax 01888/173402)“ durch die Wörter „(Tel. Nr.: 

030-5000-3411 bzw. 0228-9917-2633 von 9.00-16.00 Uhr, ansonsten im Lagezentrum unter 030-5000-2911)“ ersetzt. 
 
7. Nummer 205 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 a) In Satz 2 1. Spiegelstrich werden nach der Angabe „(§§ 89a und 89b StGB)“ die Wörter „oder Terrorismusfinanzie-

rung (§ 89c StGB),“ eingefügt.  
b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 18 Abs. 2 BVerfSchG“ durch die Angabe „§ 18 Abs. 1b BVerfSchG“ ersetzt. 

 
8. Nummer 207 wird wie folgt geändert: 
 a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die Staatsanwaltschaft übersendet in Ermittlungs- und Strafverfahren wegen 
  1. Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats in den Fällen der §§ 84, 85, 89a, 89b, 89c und 91 StGB, 

 2. Landesverrats und Gefährdung der äußeren Sicherheit in den Fällen der §§ 93 bis 101a StGB, 
 3. Straftaten gegen die Landesverteidigung in den Fällen des § 109h StGB, 
 4. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung in den Fällen der §§ 129, 129a und 129b StGB, 
 5. politisch motivierter Gewaltstraftaten der Deliktsgruppen 
  a) Widerstandsdelikte in den Fällen der §§ 113 bis 115 StGB, 
  b) Landfriedensbruch in den Fällen der §§ 125 und 125a StGB, 
  c) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Fällen der §§ 176b, 177 und 178 StGB, 
  d) Straftaten gegen das Leben in den Fällen der §§ 211, 212 StGB, 
  e) Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit in den Fällen der §§ 223 bis 227, 231 StGB, 
  f) Freiheitsberaubung in den Fällen der §§ 234, 239 bis 239b StGB, 
  g) Raub und Erpressung in den Fällen der §§ 249 bis 255 StGB, 
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  h) Gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306c, 308 Abs. 1 bis 5, 309 Abs. 3 und 4, 310 
Abs. 1 Nr. 2, 315 Abs. 1 bis 5, 315b Abs. 1 bis 4, 316a, 316c, 318 Abs. 3 und 4 StGB, 

  6. Straftaten nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 des Vereinsgesetzes, 
  7. Straftaten nach § 95 Abs. 1 Nr. 8 des Aufenthaltsgesetzes, 

dem Bundeskriminalamt - unabhängig von einem polizeilichen Informationsaustausch - alsbald nach Abschluss des 
Verfahrens eine Kopie der staatsanwaltschaftlichen oder gerichtlichen Abschlussentscheidung (z.B. Urteil mit Grün-
den, Strafbefehl, Einstellungsverfügung), möglichst in elektronischer Form, zur Auswertung.  
Ausgenommen sind: 
a) Verfahren, die keinerlei Erkenntnisse sachlicher oder personeller Art enthalten, z.B. Verfahren, die mangels 

Anhaltspunkten für eine Aufklärung eingestellt worden sind, und 
b) Entscheidungen über selbständige Einziehungsverfahren.“ 

 
b) In Absatz 3 Satzteil vor dem 1. Spiegelstrich werden die Wörter „Absatzes 2 Nr. 5 und 6“ durch die Wörter „Absatzes 

2 Satz 1 Nr. 5“ ersetzt. 
 
9. In Nummer 211 Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe „§ 89b Abs. 4,“ die Angabe „§ 89c Abs. 4,“ eingefügt. 
 
10. Nummer 212 Abs. 3 wird wie folgt gefasst: 
 „(3) Bei Straftaten nach den §§ 89a, 89b oder 89c StGB gilt Abs. 2 Satz 1 bis 3 sinngemäß.“ 
 
 

II. 
 
Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. März 2019 in Kraft. 
 
 
Dresden, den 19. Februar 2019 
 
 
Der Staatsminister der Justiz 
in Vertretung 
Andrea Franke 

 
 

2. Stellenausschreibungen 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

der Vizepräsidentin/des Vizepräsidenten des Landgerichts (R 3) 
beim Landgericht Dresden 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz 
Abteilung I 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

einer Vorsitzenden Richterin/ 
eines Vorsitzenden Richters am Oberverwaltungsgericht (R 3) 

beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht 
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
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Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamten-verhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 

 
Sächsische Staatsministerium der Justiz 

Abteilung I 
Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

einer Richterin/eines Richters am Amtsgericht 
als ständige Vertreterin/als ständiger Vertreter 

des Direktors des Amtsgerichts (R 2) 
beim Amtsgericht Torgau 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz 
Abteilung I 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

einer Richterin am Amtsgericht als weitere aufsichtsführende Richterin/ 
eines Richters am Amtsgericht als weiterer aufsichtsführender Richter (R 2) 

beim Amtsgericht Leipzig 
 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
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Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz 
Abteilung I 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

einer Oberstaatsanwältin/eines Oberstaatsanwalts (R 2) 
bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher aus-
drücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz 
Abteilung I 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

einer Oberstaatsanwältin/eines Oberstaatsanwalts (R 2) 
bei der Staatsanwaltschaft Leipzig 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Beschäftigte des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministeriums 
der Justiz, die sich bereits in einem Richter- oder Beamtenverhältnis auf Lebenszeit befinden. 
 
Bewerberinnen/Bewerber werden gebeten, bereits in der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalak-
ten durch die am Auswahlverfahren beteiligten Stellen zu erklären.  
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt.  
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz hat sich die Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt. Frauen werden daher 
ausdrücklich aufgefordert, sich zu bewerben.  
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes auf dem Dienstweg zu richten an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz   
Abteilung I 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden. 

 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

eines Notars (m/w/d) 
mit Amtssitz in Chemnitz 

 
zum 1. Oktober 2019 zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstver-
hältnis zum Freistaat Sachsen stehen. 
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Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz zur Ausführung der Bundesnotarordnung und über die Dienstordnung für Notarinnen und Notare 
(VwV Notarwesen) geregelt. 
 
Bewerbungen sind bis zum 21. März 2019 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz 
Referat III.2 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
 
Das Sächsische Staatsministerium der Justiz sieht Bewerbungen entgegen, um die Stelle 
 

eines Notars (m/w/d) 
mit Amtssitz in Mittweida 

 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. 
 
Die Ausschreibung richtet sich an Notarinnen und Notare sowie Notarassessorinnen und Notarassessoren, die im Dienstver-
hältnis zum Freistaat Sachsen stehen. 
 
Das Verwaltungsverfahren und die einzureichenden Bewerbungsunterlagen sind in der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen 
Staatsministeriums der Justiz zur Ausführung der Bundesnotarordnung und über die Dienstordnung für Notarinnen und Notare 
(VwV Notarwesen) geregelt. 
 
Bewerbungen sind bis zum 21. März 2019 an das 
 

Sächsische Staatsministerium der Justiz 
Referat III.2 

Hospitalstraße 7 
01097 Dresden 

 
zu richten. 
 
 
 

Generalstaatsanwaltschaft Dresden 
 
Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden beabsichtigt, im Zulassungsjahrgang 2020 
 

drei Stellen für die 
Ausbildung zur Amtsanwältin / zum Amtsanwalt 

 
zu vergeben. 
 
 
Zur Ausbildung für die Laufbahn des Amtsanwaltes kann gemäß § 2 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums der 
Justiz über die Ausbildung und Prüfung der Amtsanwälte (SächsAPOAA) zugelassen werden, wer 
 
- die Rechtspflegerprüfung bestanden hat, 
 
- sich nach dieser Rechtspflegerprüfung mindestens drei Jahre in einem Amt der ersten Einstiegsebene der Laufbahngruppe 

2 in der Fachrichtung Justiz bewährt hat, 
 
- sich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Freistaat Sachsen befindet und 
 
- nach seiner Persönlichkeit, seinen Fähigkeiten und seinen bisherigen fachlichen Leistungen für den Amtsanwaltsdienst 

geeignet erscheint. 
 
Erforderlich ist die vollständige Qualifikation als Rechtspfleger im Sinne von § 2 Absatz 1 oder § 34a Absatz 1 RPflG. Für die 
Auswahlentscheidung wird neben den Vorbeurteilungen sowie dem erreichten Statusamt das Anforderungsprofil des Perso-
nalentwicklungskonzepts der Generalstaatsanwaltschaft Dresden vom 17. Dezember 2018 (Az.: E 2000-4/15), veröffentlicht im 
Intranet der Generalstaatsanwaltschaft Dresden, und ein sich anschließendes Auswahlgespräch zugrunde gelegt. 
 
Die Beamten absolvieren die Ausbildung im bisher erworbenen Status unter Weiterzahlung der Bezüge. Durch die Zulassung 
zur Ausbildung und deren erfolgreichen Abschluss besteht kein Anspruch auf spätere Verwendung als Amtsanwalt. 
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Die Ausbildung beginnt am 2. Januar 2020 und dauert 15 Monate. Sie besteht aus fachtheoretischen und praktischen Ausbil-
dungszeiten. Die fachtheoretische Ausbildung findet in Bad Münstereifel (Nordrhein-Westfalen) statt, die praktischen Ausbil-
dungsabschnitte werden bei der Staatsanwaltschaft Chemnitz durchgeführt. 
 
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung sowie einer einjährigen Probezeit ist ein landesweiter, bedarfsorientierter Ein-
satz vorgesehen. 
 
Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen Schwerbehinderter bevorzugt berücksichtigt. Frauen werden ausdrücklich 
aufgefordert, sich zu bewerben. 
 
Bewerbungen sind binnen drei Wochen ab Erscheinen des Justizministerialblattes über die personalverwaltende Dienststelle 
auf dem Dienstweg an   
 

Herrn Generalstaatsanwalt 
des Freistaates Sachsen 

Lothringer Straße 1 
01069 Dresden 

 
zu richten. Bewerber werden gebeten, bereits mit der Bewerbung ihre Zustimmung zur Einsichtnahme in ihre Personalakten zu 
erklären. 
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